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Vorwort zur 10. Auflage

Seit der letzten Auflage sind vier Jahre vergangen, ein Zeitraum, in dem sich im reform-
anfälligen Arbeits- und Sozialrecht durchaus einige Änderungen ansammeln können. Im
Gegensatz zur letzten Auflage war der Gesetzgeber in den letzten vier Jahren im MuSchG
allerdings vergleichsweise zurückhaltend. So ist bspw. die mit Spannung erwartete Einfüh-
rung eines Vaterschaftsurlaubs bis heute nicht erfolgt. Stattdessen ist seit der Umstrukturie-
rung des MuSchG im Jahr 2018 inzwischen hinreichend Zeit vergangen, dass grundlegende
Fragen von der Rechtsprechung beantwortet werden konnten, die nun in dieser Auflage
eingearbeitet werden konnten. Auch die jüngste Rechtsprechung des EuGH ist berücksich-
tigt,welchedieFrist dernachträglichenZulassungderKündigungsschutzklage einer schwan-
geren Frau nach § 5 Abs. 3 KSchG in Frage stellt. Kurz vor der Drucklegung konnte zudem
nochdasMutterschutzanpassungsgesetz (BGBl. 2025 INr. 59) berücksichtigtwerden.
Umtriebig war der Gesetzgeber hingegen im BEEG. Die umfangreichen, aber meist
zeitlich begrenzten Änderungen des BEEG anlässlich der COVID-19-Pandemie werden
in angemessener Kürze berücksichtigt. Grundlegend sind hingegen die Änderungen
durch das Zweite Gesetz zur Änderung des Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetzes
vom 15.2.2021 (BGBl. I 239), mit denen die §§ 4 bis 4d BEEG nicht nur neu struktu-
riert, sondern auch inhaltlich geändert wurden. Ebenfalls in der neuen Auflage enthalten
sind die Folgen, die das Vereinbarkeitsrichtlinienumsetzungsgesetz vom 23.12.2022
(BGBl. I 2510) für das Elternzeitrecht nach sich zieht. Besonders kurzlebig im Hinblick
auf das BEEG erwies sich das Haushaltsfinanzierungsgesetz vom 22.12.2013 (BGBl. I
Nr. 412). Während die Begrenzung der Möglichkeit eines gleichzeitigen Bezugs von
Basiselterngeld durch beide Eltern bislang noch Bestand hat, ist die vergleichsweise
Herabsetzung der Einkommensgrenze, bis zu der ein Anspruch auf Elterngeld besteht,
schon vor Inkrafttreten durch das Zweite Haushaltsfinanzierungsgesetz vom 27.3.2024
(BGBl. I Nr. 107) wieder zumindest ein wenig abgeschwächt worden. Das Vierte Büro-
kratieentlastungsgesetz (BGBl. 2024 I Nr. 323), das zum 1.5.2025 erneute Änderungen
insbesondere für das Elterngeld bereit hält, die noch gerade so für die Drucklegung dieser
Auflage berücksichtigt werden konnten, zeigt einmal mehr, wie schnelllebig die Gesetz-
gebung in diesem Bereich ist. Das Mutterschutzrecht und das Elterngeld- und Eltern-
zeitrecht werden also selbstverständlich auch in Zukunft in Bewegung bleiben.
Die Autorenschaft ist im Vergleich zur letzten Auflage gleich geblieben, neu hinzuge-
kommen ist Michael Weth. Für den Bereich des MuSchG wurde Yasmina Gutensohn für
die Einleitung sowie die §§ 1, 2, 26–31 MuSchG tätig. Die Kommentierung der §§ 3–8
MuSchG haben Stephan Weth und Michael Weth gemeinsam übernommen. In Koauto-
renschaft von Thomas Kühn undMartinWieske wurde § 9MuSchG kommentiert. Damit
wurden im Bereich des Gesundheitsschutzes erneut die Expertise eines Juristen und eines
im Arbeitsschutz tätigen Naturwissenschaftlers zusammengeführt. Martin Wieske hat
darüber hinaus die §§ 10–12MuSchG und Thomas Kühn die §§ 13–15MuSchG bearbei-
tet. Die Kommentierung der §§ 16–18 MuSchG hat erneut Annette Volk übernommen,
die §§ 19–25 MuSchG hat Kerstin Herrmann kommentiert und die §§ 32–34 MuSchG
wurden von Angie Schneider bearbeitet. Die Kommentierung des BEEG ist wie schon in
der Vorauflage aufgeteilt zwischen Wiebke Brose (Einleitung, §§ 1–4d, 22–28 BEEG),
Laura Schmitt (§§ 5–14 BEEG) sowie Angie Schneider (§§ 15–21 BEEG). Auch für diese
Auflage bedanken wird uns bei Jutta Eppard-Thaller für das Erstellen des Registers.

Jena, Saarbrücken und Erfurt, im Mai 2025 Wiebke Brose
Stephan Weth
Annette Volk
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